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Russische Föderation

Vorbemerkung. Die folgende Berichterstattung betrifft den
Zeitraum 1.7.-14.7.2022. Soweit die Rechtsakte dieses Zeit-
raums mit dem von der RF gegen die Ukraine geführten Krieg
im Zusammenhang stehen oder Antikrisenmaßnahmen und
Gegensanktionen gegen sog. unfreundliche Staaten betreffen,
wurde über sie z. T. schon in früheren Heften (ab Heft 4,
2022) berichtet.

Verfassungsrecht. Mit Präsidialukaz Nr. 488 v. 12.7.2022
wurde in der Struktur der föderalen Organe der Exekutive1
die Anzahl der Stellvertreter des Vorsitzenden der Regierung
auf elf erhöht (SZ RF 2022, Nr. 29 [Tb. 3], Pos. 5459).

Verwaltungsrecht. Zum 1.3.2023 trat das Gesetz Nr. 248-FZ
v. 14.7.2022 über tierische Nebenprodukte in Kraft. Das Ge-
setz stellt die Möglichkeit sicher, tierische Nebenprodukte als
Rohstoffe in der landwirtschaftlichen Produktion zu verwen-
den. Bei den tierischen Nebenprodukten handelt es sich um
Stoffe, die bei der Tierhaltung anfallen, einschließlich Gülle,
Mist, Streu und Abwässer, und die in der landwirtschaftlichen
Produktion verwendet werden. Keine tierischen Nebenproduk-
te sind Produktions- und Verbrauchsabfälle sowie Agroche-
mikalien. Das Gesetz regelt das Eigentum an tierischen Neben-
produkten, das Verfahren ihrer Nutzung und die Besonderhei-
ten der Kontrolle der Einhaltung der verbindlichen Anforde-
rungen in diesem Bereich (SZ RF 2022, Nr. 29 [Tb. 1],
Pos. 5215).

Das Gesetz Nr. 253-FZ v. 14.7.2022 über die Militärische
Innovationstechnopolis „Ėra“ des Verteidigungsministeriums
der RF regelt seit 13.10.2022 die sich aus dem Betrieb der
Technopolis ergebenden Beziehungen. Ziele der Schaffung
der Technopolis sind die Bildung eines effektiven Modells der

1) S. Präsidialukaz Nr. 21 v. 21.1.2020, SZ RF 2020, Nr. 4, Pos. 346;
IOR-Chronik, WiRO 2020, S. 273.



Organisation wissenschaftlich-technischer Tätigkeit im Inte-
resse der Gewährleistung der Landesverteidigung und der
Staatssicherheit und die Schaffung einer innovativen Infra-
struktur, die die Entwicklung, Unterstützung und Einführung
von hochtechnologischen Produkten mit militärischem, spe-
zialisiertem und doppeltem Verwendungszweck sowie von
wissenschaftlichen (wissenschaftlich-technischen) Ergebnis-
sen in die Produktion gewährleistet. Es werden u. a. die Be-
sonderheiten des Abschlusses von Verträgen in Bezug auf das
Vermögen der Technopolis, die Organisation ihrer Tätigkeit,
das Verfahren für die Durchführung der Bildungstätigkeit und
die Besonderheiten der Organisation der örtlichen Selbstver-
waltung auf dem Territorium der Technopolis geregelt. Die
Technopolis befindet sich auf dem Territorium des kommuna-
len Gebildes des Kurorts Anapa der Region Krasnodar (SZ RF
2022, Nr. 29 [Tb. 2], Pos. 5220).

Das Gesetz Nr. 254-FZ v. 14.7.2022 regelt die Durchfüh-
rung eines Experiments auf dem Territorium der Region
Kamčatka betreffend die Einführung zusätzlicher Mechanis-
men zur Regulierung des Transports von Lachskaviar aus
nichtindustrieller Produktion im Binnenluftverkehr. Vom
1.11.2022 bis 1.8.2025 ist die Ausfuhr von rotem Kaviar aus
nichtindustrieller Produktion von mehr als 10 kg im Gepäck
pro Person und Flug verboten. Vom Ausfuhrverbot betroffen
ist Lachskaviar ohne einheitliche Kennzeichnung für den Wa-
renverkehr auf dem Markt der Eurasischen Wirtschaftsunion
(SZ RF 2022, Nr. 29 [Tb. 2], Pos. 5221).

Zum 1.12.2022 trat das Gesetz Nr. 255-FZ v. 14.7.2022
über die Kontrolle der Tätigkeit von Personen unter auslän-
dischem Einfluss in Kraft, mit dem die seit 2012 im Gesetz
über nichtkommerzielle Organisationen2 eingeführte und seit-
her kontinuierlich in einer Reihe von Gesetzen ausgeweitete
Regelung über ausländische Agenten mit dem Ziel der Ver-
besserung ihrer Effektivität in einem Gesetz zusammengefasst
wurde. Das Gesetz besteht aus 14 Artikeln. Als ausländischer
Agent wird eine Person definiert, die Unterstützung erhalten
hat und (oder) anderweitig unter ausländischem Einfluss steht
und eine der im Gesetz festgelegten Tätigkeiten ausübt. Zum
ausländischen Agenten kann eine russische oder ausländische
juristische Person unabhängig von ihrer Rechtsform, eine ge-
sellschaftliche Vereinigung oder ausländische Personenver-
einigung ohne Gründung einer juristischen Person oder eine
natürliche Person unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit
oder dem Fehlen einer solchen erklärt werden. Ausgenommen
sind staatliche Exekutivbehörden, von der RF, ihren Subjekten
und den Kommunen kontrollierte Personen, öffentlich-recht-
liche (staatliche) Gesellschaften und Staatskorporationen und
von ihnen kontrollierte Personen sowie die Verwaltungsorgane
staatlicher außerbudgetärer Fonds. Dies gilt auch für registrier-
te religiöse Organisationen, politische Parteien, Arbeitgeber-
vereinigungen sowie Industrie- und Handelskammern. Unter
ausländischem Einfluss ist die Unterstützung oder Beeinflus-
sung einer Person durch eine ausländische Quelle zu verstehen,
darunter durch Zwang, Überredung oder andere Mittel. Unter-
stützung ist die Gewährung von Geldmitteln oder anderen Ver-
mögensgegenständen durch eine ausländische Quelle an eine
andere Person, und die Gewährung von organisatorischer, me-
thodischer, wissenschaftlicher und technischer und anderer
Hilfe durch eine ausländische Quelle an eine Person. Der
Begriff der ausländischen Quelle ist äußerst weit gefasst und
umfasst neben ausländischen Staaten und Behörden, interna-
tionalen und ausländischen Organisationen, ausländischen
Bürgern, Staatenlosen und ausländischen Strukturen ohne
Gründung einer juristischen Person auch Bürger der RF und
russische juristische Personen, die Bargeld oder andere Ver-
mögensgegenstände von den genannten Quellen erhalten oder
als Mittelsperson bei ihrer Entgegennahme auftreten, russische
juristische Personen, deren begünstigte Eigentümer im Sinne

des Geldwäschegesetzes3 ausländische Staatsangehörige oder
Staatenlose sind, sowie Personen, die von den genannten Quel-
len beeinflusst werden. Unter den Tätigkeiten, die auslän-
dische Agenten ausüben, sind u. a. politische Tätigkeiten sowie
die gezielte Sammlung von Informationen im Bereich der mi-
litärischen und militärtechnischen Tätigkeit der RF, die Ver-
breitung von Nachrichten und Materialien, die für eine unbe-
grenzte Anzahl von Personen bestimmt sind, oder die Betei-
ligung an der Erstellung solcher Nachrichten oder Materialien
zu verstehen. Zur Erfassung ausländischer Agenten wird ein
Register geführt. Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes in das
Register der ausländischen Personen aufgenommene Personen
behalten diesen Status und werden in das neue Register über-
nommen. Zusätzlich wird ein einheitliches Register der natür-
lichen Personen, die mit ausländischen Personen verbunden
sind, geführt. Für sie gelten nicht die an ausländische Agenten
aufgestellten Anforderungen und Beschränkungen. Das Gesetz
regelt das Verfahren für die Aufnahme in das Register der
ausländischen Agenten sowie den Ausschluss daraus. Zudem
listet es die Pflichten ausländischer Agenten auf, u. a. sind sie
verpflichtet, ihren Gründern (Gesellschaftern), Begünstigten
und Angestellten (Mitarbeitern) diesen Status entsprechend
mitzuteilen, und die hergestellten oder verbreitetenMaterialien
zu kennzeichnen. Weitere Regelungen betreffen das Verfahren
für die Durchführung geplanter und ungeplanter Kontrollen
der Tätigkeit ausländischer Agenten. Der Katalog an Be-
schränkungen, die mit dem Status eines ausländischen Agenten
verbunden sind, enthält 18 Positionen. Verstöße gegen die
Gesetzgebung über ausländische Agenten ziehen eine ord-
nungswidrigkeits- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit
nach sich. Bei wiederholter Nichtvorlage von Informationen
durch eine in das Register aufgenommene juristische Person
oder gesellschaftliche Vereinigung, die ohne die Gründung
einer juristischen Person tätig ist, kann von der zuständigen
Behörde bei Gericht deren Auflösung beantragt werden (SZ
RF 2022, Nr. 29 [Tb. 2], Pos. 5222).

Das Gesetz Nr. 261-FZ v. 14.7.2022 über die russische
Kinder- und Jugendbewegung sieht auf der Grundlage der
Freiwilligkeit die Schaffung einer selbstverwaltenden staatli-
chen Jugendorganisation in Russland. Zu den Zielen der Orga-
nisation gehört es u. a., Kinder und Jugendliche auf ein sinn-
volles Leben in der Gesellschaft vorzubereiten, einschließlich
der Gestaltung ihrer Weltanschauung auf der Grundlage tradi-
tioneller russischer geistiger und moralischer Werte, der Tradi-
tionen der Völker der RF, der Errungenschaften der russischen
und der Weltkultur sowie der Entwicklung gesellschaftlich
relevanter und schöpferischer Tätigkeiten, hoher moralischer
Qualitäten, der Liebe und Achtung für das Vaterland, der Liebe
zur Arbeit und zur Rechtskultur, eines sorgsamen Umgangs
mit der Umwelt, eines Gefühls der persönlichen Verantwort-
lichkeit für das eigene Schicksal und das Schicksal des Va-
terlands für die gegenwärtige und künftige Generationen. Das
Gesetz regelt die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Bewe-
gung sowie ihre Gründung und Organisationsstruktur (SZ RF
2022, Nr. 29 [Tb. 2], Pos. 5228).

Änderungen im Gesetz über personenbezogene Daten4

durch Gesetz Nr. 266-FZ v. 14.7.2022 bezwecken die Ver-
stärkung des Schutzes der Rechte der betroffenen Bürger. Das
Gesetz sieht vor, dass der Anbieter von Dienstleistungen diese
nicht verweigern darf, wenn die betroffene Person sich wei-
gert, biometrische personenbezogene Daten zur Verfügung zu
stellen oder in die Verarbeitung personenbezogener Daten ein-

2) Föderales Gesetz Nr. 7-FZ v. 12.1.1996, SZ RF 1996, Nr. 3,
Pos. 145; IOR-Chronik, WiRO 1996, S. 198; 2022, S. 54.
3) Föderales Gesetz Nr. 115-FZ v. 7.8.2001, SZ RF 2001, Nr. 33,

Pos. 3418; IOR-Chronik, WiRO 2001, S. 245; 2023, S. 55.
4) Föderales Gesetz Nr. 152-FZ v. 27.7.2006, SZ RF 2006, Nr. 31

(Tb. 1), Pos. 3451; IOR-Chronik, WiRO 2006, S. 314.
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zuwilligen, wenn die Einholung der Einwilligung seitens des
Anbieters nach föderalem Recht nicht vorgeschrieben ist. Die
Anbieter von Dienstleistungen wurden verpflichtet, Vorfälle,
bei denen ihnen gehörende personenbezogene Datenbanken
betroffen sind, unverzüglich den zuständigen Behörden zu
melden und eine ständige Zusammenarbeit mit dem staatlichen
System zur Erkennung, Verhinderung und Beseitigung der
Folgen von Computerangriffen auf die Informationsressourcen
der RF sicherzustellen. Die Bestimmungen über die grenzüber-
schreitende Übermittlung personenbezogener Daten wurden
präzisiert. Darüber hinaus wurde im Gesetz über den Schutz
der Verbraucherrechte5 die Schaffung eines russischen App-
Store vorgesehen, der auf technischen Geräten zwingend in-
stalliert werden muss. Änderungen in den Grundlagen der
Gesetzgebung über das Notariat6 und im Gesetz über die
staatliche Registrierung von Immobilien7 sehen vor, dass Aus-
künfte mit personenbezogenenAngaben aus demEinheitlichen
Staatlichen Immobilienregister nur mit Zustimmung des
Rechtsinhabers oder der Person erteilt werden dürfen, zu deren
Gunsten eine Beschränkung des Rechts oder eine Belastung
des Immobilienobjekts eingetragen ist (SZ RF 2022, Nr. 29
[Tb. 3], Pos. 5233).

Das Gesetz Nr. 270-FZ v. 14.7.2022 änderte zum 1.12.2022
das Gesetz über die Gewährleistung des Zugangs zu Informa-
tionen über die Tätigkeit der Staatsorgane und der Organe der
örtlichen Selbstverwaltung8 und das Gesetz über die Gewähr-
leistung des Zugangs zu Informationen über die Tätigkeit der
Gerichte in der RF9. Die Ausgestaltung der Internetauftritte
der staatlichen und kommunalen Behörden und der ihnen un-
tergeordneten Organisationen sowie der Inhalt der von ihnen
bereit gestellten Informationen wurde neu geregelt. Zudem
wurde festgelegt, dass die Gerichte, das Gerichtsdepartment
und die Behörden des Gerichtsdepartments offizielle Websei-
ten in den von der Regierung der RF festgelegten Informations-
systemen oder Programmen erstellen (SZ RF 2022, Nr. 29
[Tb. 3], Pos. 5237).

Mit Gesetz Nr. 272-FZ v. 14.7.2022 wurde angesichts des
von Russland gegen die Ukraine geführten Kriegs das Ver-
teidigungsgesetz10 um eine Vorschrift ergänzt, mit der die
Durchführung von Antiterror- und anderen Operationen außer-
halb des Hoheitsgebiets der RF durch die Streitkräfte der RF,
andere Truppen, militärische Formationen und Organe sicher-
gestellt werden soll. Die Regierung der RF wird ermächtigt,
Sondermaßnahmen imWirtschaftsbereich zu beschließen. Da-
zu gehören die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen,
deren Finanzierung und logistische Unterstützung, die vorü-
bergehende Freisetzung von Mobilisierungskapazitäten und
-anlagen, die Veräußerung von Sachwerten der Staatsreserve
und die Festlegung von Besonderheiten der rechtlichen Rege-
lung der Arbeitsverhältnisse in einzelnen Organisationen, ih-
ren strukturellen Untergliederungen und in einzelnen Produkti-
onsanlagen, einschließlich des Verfahrens und der Bedingun-
gen der Beschäftigung außerhalb der festgelegten Arbeitszei-
ten, zu Nachtzeiten, an Wochenenden und Feiertagen sowie
der Gewährung von bezahltem Jahresurlaub. Für den Fall, dass
die Regierung Sondermaßnahmen im Wirtschaftsbereich be-
schließt, können juristische Personen unabhängig von ihrer
Rechts- und Eigentumsform zur Erfüllung eines staatlichen
Verteidigungsauftrags zwecks Sicherstellung der Durchfüh-
rung o. g. Antiterror- und anderer Operationen außerhalb des
Hoheitsgebiets der RF herangezogen werden. Das Gesetz über
die Beschaffung vonWaren, Werk- und Dienstleistungen durch
bestimmte juristische Personen11 und das Gesetz über das ver-
tragliche Beschaffungssystem von Waren, Werk- und Dienst-
leistungen zur Sicherstellung des staatlichen und kommunalen
Bedarfs12 wurden hieran angepasst (SZ RF 2022, Nr. 29
[Tb. 3], Pos. 5239).

Das Gesetz Nr. 277-FZ v. 14.7.2022 führte im Massenme-
diengesetz13 und in den Gesetzen über Information, Informati-
onstechnologien und den Schutz von Information14 und über
Maßnahmen zur Einwirkung auf Personen, die an Verletzun-
gen der grundlegenden Rechte und Freiheiten des Menschen
und der Bürger der RF beteiligt sind15, Gegensanktionen ge-
gen unfreundliche Handlungen gegenüber russischen Massen-
medien im Ausland ein. Falls die Tätigkeit eines russischen
Massenmediums auf dem Hoheitsgebiet eines ausländischen
Staats verboten (eingeschränkt) wird, kann die Tätigkeit eines
ausländischen Massenmediums, das in dem betreffenden Staat
registriert ist und seine Produkte in Russland vertreibt, auf
Ersuchen des Generalstaatsanwalts der RF oder seiner Stell-
vertreter auf dem Hoheitsgebiet der RF entsprechend verboten
oder eingeschränkt werden. Darüber hinaus legt das Gesetz die
Fälle fest, in denen auf Antrag des Generalstaatsanwalts der
RF oder seiner Stellvertreter die Tätigkeit eines Massenmedi-
ums ausgesetzt oder seine Registrierung für unwirksam erklärt
oder seine Sendelizenz entzogen werden kann. Die Tätigkeit
eines Massenmediums kann insbesondere dann ausgesetzt
werden, wenn es unter dem Anschein einer wahrheitsgemäßen
Berichterstattung falsche Informationen über den Einsatz der
Streitkräfte der RF zum Schutz der Interessen der RF und ihrer
Bürger sowie zur Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit oder Informationen verbreitet, die auf die
Diskreditierung des Einsatzes der Streitkräfte der RF zu diesen
Zwecken gerichtet sind, einschließlich von Aufrufen zur Ver-
hinderung eines diesbezüglichen Einsatzes der Streitkräfte der
RF. Das gleiche gilt auch für die Verbreitung falscher Informa-
tionen von öffentlicher Bedeutung, die das Leben oder die
Gesundheit von Bürgern bedrohen oder das Eigentum gefähr-
den, eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung oder öffent-
liche Sicherheit darstellen oder das Funktionieren lebenswich-
tiger, verkehrstechnischer oder sozialer Infrastruktur, der Kre-
ditorganisationen oder der Energie-, Industrie- oder Kommuni-
kationsanlagen behindern oder stören oder solche oder andere
schwerwiegende Folgen haben. In den genannten Fällen kann
der Zugang zu diesen Informationen beschränkt werden. Wer-
den wiederholt solche falschen Informationen eingestellt, kann
der Zugang zu diesen Informationsquellen dauerhaft be-
schränkt werden (SZ RF 2022, Nr. 29 [Tb. 3], Pos. 5244).

Durch Gesetz Nr. 278-FZ v. 14.7.2022 erfolgten Änderun-
gen in den Gesetzen über den Föderalen Sicherheitsdienst16,
über den Außennachrichtendienst17, über die Militärpflicht

5) Gesetz der RF Nr. 2300-I v. 7.2.1992, VSND i VS RF 1992, Nr. 15,
Pos. 766, i. d. F. des Föderalen Gesetzes Nr. 2-FZ v. 9.1.1996, SZ RF
1996, Nr. 3, Pos. 140; IOR-Chronik, WiRO 1996, S. 195; 2023, S. 23.
6) Gesetz der RF Nr. 4462-I v. 11.2.1993, VSND i VS RF 1993,

Nr. 10, Pos. 357; zuletzt IOR-Chronik, WiRO 2023, S. 54.
7) Föderales Gesetz Nr. 218-FZ v. 13.7.2015, SZ RF 2015, Nr. 29

(Tb. 1), Pos. 4344; IOR-Chronik, WiRO 2016, S. 117; 2023, S. 54.
8) Föderales Gesetz Nr. 8-FZ v. 9.2.2009, SZ RF 2009, Nr. 7,

Pos. 776; IOR-Chronik, WiRO 2009, S. 180.
9) Föderales Gesetz Nr. 262-FZ v. 22.12.2008, SZ RF 2008, Nr. 52

(Tb. 1), Pos. 6217; IOR-Chronik, WiRO 2009, S. 86; 2014, S. 247.
10) Föderales Gesetz Nr. 61-FZ v. 31.5.1996, SZ RF 1996, Nr. 23,

Pos. 2750; zuletzt IOR-Chronik, WiRO 2022, S. 52.
11) Föderales Gesetz Nr. 223-FZ v. 18.7.2011, SZ RF 2011, Nr. 30

(Tb. 1), Pos. 4571; IOR-Chronik, WiRO 2011, S. 373; 2023, S. 9.
12) Föderales Gesetz Nr. 44-FZ v. 5.4.2013, SZ RF 2013, Nr. 14,

Pos. 1652; IOR-Chronik, WiRO 2013, S. 240; 2023, S. 53.
13) Gesetz der RF Nr. 2124-I v. 27.12.1991, VSND i VS RF 1992,

Nr. 7, Pos. 300, i. d. F. des Föderalen Gesetzes Nr. 6-FZ v. 13.1.1995,
SZ RF 1995, Nr. 3, Pos. 169; zuletzt IOR-Chronik, WiRO 2022, S. 149.
14) Föderales Gesetz Nr. 149-FZ v. 27.7.2006, SZ RF 2006, Nr. 31,

Pos. 3448; zuletzt IOR-Chronik, WiRO 2022, S. 277.
15) Föderales Gesetz Nr. 272-FZ v. 28.12.2012, SZ RF 2012, Nr. 53,

Pos. 7597; IOR-Chronik, WiRO 2013, S. 87; 2022, S. 116.
16) Föderales Gesetz Nr. 40-FZ v. 3.4.1995, SZ RF 1995, Nr. 15,

Pos. 1269; zuletzt IOR-Chronik, WiRO 2021, S. 147.
17) Föderales Gesetz Nr. 5-FZ v. 19.1.1996, SZ RF 1996, Nr. 3,

Pos. 143; zuletzt IOR-Chronik, WiRO 2021, S. 147.
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und den Militärdienst18 und über die Rechtsstellung von Mi-
litärangehörigen19. Die Organe des FSB wurden in die Liste
der Sicherheitskräfte aufgenommen, bei denen sich Militär-
pflichtige mit mittlerer Berufsbildung sowie männliche Staats-
angehörige, die sich nicht in der Reserve befinden und eine
mittlere Berufsbildung abgeschlossen haben, vertraglich zum
Militärdienst verpflichten können. Weitere Änderungen sehen
die Fortsetzung des Diensts von hochqualifizierten Fachkräf-
ten im FSB und dem Außennachrichtendienst nach Erreichen
der Altersgrenze für denMilitärdienst auf vertraglicher Grund-
lage vor. Für einzelne Kategorien von Militärangehörigen des
Außennachrichtendiensts wurde ein nicht standardisierter Ar-
beitstag festgelegt, in Verbindung mit dem ein jährlicher Zu-
satzurlaub vorgesehen ist (SZ RF 2022, Nr. 29 [Tb. 3],
Pos. 5245).

Änderungen im Gesetz über Produktions- und Verbrauchs-
abfälle20 durch Gesetz Nr. 280-FZ v. 14.7.2022 dienen der
Unterstützung der Abfallwirtschaft unter den Bedingungen
äußerer Beschränkungen. Bis zum 1.1.2025 ist die regionale
Vollzugsbehörde berechtigt, im Fall der Erklärung einer wett-
bewerblichen Auswahl für unwirksam oder der vorzeitigen
Beendigung der Tätigkeit eines regionalen Betreibers für den
Zeitraum von maximal einem Jahr den Status des regionalen
Betreibers ohne Durchführung einer wettbewerblichen Aus-
wahl in der folgenden Reihenfolge zu vergeben und eine ent-
sprechende Vereinbarung zu schließen: mit einer juristischen
Person, die auf dem Territorium des betreffenden Subjekts der
RF die Entsorgung des Hausmülls wahrnimmt; mit einer ande-
ren juristischen Person, die auf dem Territorium des betreffen-
den Subjekts der RF staatlich registriert ist und für Tätigkeiten
mit Abfällen der Gefahrenklasse I-IV eine Lizenz hat (SZ RF
2022, Nr. 29 [Tb. 3], Pos. 5247).

Finanzrecht. Durch Gesetz Nr. 239-FZ v. 14.7.2022 wurden
zum 1.1.2023 im Zusammenhang mit der Zusammenlegung
des Russischen Rentenfonds und des Sozialversicherungs-
fonds der RF zu einem einheitlichen Sozialfonds der RF im
Steuergesetzbuch (Teil I21 und II22) und im Gesetz über die
versuchsweise Einführung eines automatisierten vereinfachten
Steuerzahlungssystem23 das Verfahren zur Zahlung der Ver-
sicherungsbeiträge geändert und ein neues Steuerregime, das
"Automatisierte vereinfachte Steuerzahlungssystem", einge-
führt. Das Gesetz legt eine einheitliche Bemessungsgrundlage
für die Berechnung der Versicherungsbeiträge in alle staatli-
chen außerbudgetären Fonds fest. Für die Hauptkategorie der
Beitragszahler wird ein einheitlicher Steuersatz von 30% bis
zur Bemessungsgrundlage und von 15,1% oberhalb der Be-
messungsgrundlage eingeführt. Sämtliche steuerbegünstigten
Kategorien der Beitragszahler werden in drei Gruppen mit
Steuersätzen in Höhe von 15% für Zahlungen oberhalb des
Mindestarbeitslohns, 7,6% und 0% eingruppiert. Zudem sieht
das Gesetz eine monatliche Übermittlung der Angaben der
personalisierten Erfassung des Arbeitslohns der Versicherten
durch den Arbeitgeber vor. Für Organisationen und Einzel-
unternehmer gilt während der Anwendung des o. g. Sonder-
steuerregimes ein einheitlicher Steuersatz für Versicherungs-
leistungen in Höhe von 0% (SZ RF 2022, Nr. 29 [Tb. 1],
Pos. 5206).

Das Gesetz Nr. 263-FZ v. 14.7.2022 führte zum 1.1.2023
im Steuergesetzbuch (Teil I und II) das Institut des einheitli-
chen Steuerkontos ein. Zudem wurde der Begriff der einheit-
lichen Steuerzahlung präzisiert. Gelder, die auf dem einheitli-
chen Konto als einheitliche Steuerzahlung eingegangen sind,
werden von den Steuerbehörden automatisch auf Steuern,
Gebühren und sonstige obligatorische Pflichtzahlungen ent-
sprechend der festgelegten Reihenfolge angerechnet. Für die
Einzahlung von Geldern auf dem einheitlichen Steuerkonto
wird eine einheitliche Frist festgelegt. Auf der Grundlage der

Differenz zwischen den Geldern, die als einheitliche Steuer-
zahlung eingegangen ist, und der gesamten Verpflichtungen
zur Zahlung von Pflichtbeiträgen in das Haushaltssystem wird
auf dem einheitlichen Steuerkonto ein negativer oder positi-
ver Saldo gebildet. Ein negativer Saldo bedeutet eine Ver-
schuldung gegenüber dem Haushalt, in dessen Betrag voll-
streckt werden kann. Die Verabschiedung des Gesetzes
schließt die Möglichkeit aus, dass ein Steuerzahler mit ver-
schiedenen Steuern gleichzeitig im Rückstand und im Über-
schuss ist, und gewährleistet eine wirtschaftlich sinnvolle
Berechnung der Verzugsgebühren auf den Gesamtbetrag der
Schulden gegenüber dem Haushalt (SZ RF 2022, Nr. 29
[Tb. 2], Pos. 5230).

Zivil- und Zivilprozessrecht. Änderungen im Gesetz über
das Finanzierungsleasing (Leasing)24 durch Gesetz Nr. 265-
FZ v. 14.7.2022 bezwecken, die Rechtsstellung des Leasing-
nehmers im Hinblick auf die nach dem 24.2.2022 gegen Russ-
land verhängten Sanktionen zu stärken. Ihm wird es u. a. er-
leichtert, den Leasinggegenstand im Fall einer Erhöhung der
Leasingzahlungen zu erwerben (SZ RF 2022, Nr. 29 [Tb. 3],
Pos. 5232).

Das Gesetz Nr. 297-FZ v. 14.7.2022 änderte das Personen-
standsgesetz25 dahin gehend, dass RosFinMonitoring auf An-
trag vom Standesamt Angaben aus dem Einheitlichen staatli-
chen Personenstandsregister übermittelt werden, die für die
Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
durch die zuständigen Behörden erforderlich sind. Darüber
hinaus wurde das Verzeichnis der Angaben, die an die Wahl-
kommissionen zu übermitteln sind, konkretisiert (SZ RF 2022,
Nr. 29 [Tb. 3], Pos. 5264).

Straf- und Strafprozessrecht. Durch Gesetz Nr. 235-FZ v.
13.7.2022 wurde im Ordnungswidrigkeitengesetzbuch26 die
Verantwortlichkeit für rechtswidrige Devisentransaktionen
und von Exporteuren, die Erlöse nicht in russischer Währung
zurückführen, abgemildert. Die besonderen Verwaltungsstruk-
turen für professionelle Teilnehmer an ausländischen Wirt-
schaftstätigkeiten wurden abgeschafft. Die Strafsanktionen für
Verstöße gegen die Devisengesetzgebung werden in Bezug auf
Amtspersonen als Prozentsatz des Betrags des Verstoßes an-
stelle eines festen Betrags berechnet. Im Zeitraum v. 23.2.2022
bis zum 31.12.202227 wurde ein Moratorium auf die Anwen-
dung der ordnungswidrigkeitsrechtlichen Verantwortlichkeit
für Verstöße gegen die Anforderungen der Devisengesetz-
gebung eingeführt, wenn die Nichterfüllung der entsprechen-
den Anforderung durch Sanktionen gegen Bürger der RF oder
russische juristische Personen durch ausländische Strukturen
verursacht wird, die unfreundliche Handlungen gegenüber der
RF vornehmen (SZ RF 2022, Nr. 29 [Tb. 1], Pos. 5202).

18) Föderales Gesetz Nr. 53-FZ v. 28.3.1998, SZ RF 1998, Nr. 13,
Pos. 1475; IOR-Chronik, WiRO 1998, S. 269; 2023, S. 22.
19) Föderales Gesetz Nr. 76-FZ v. 27.5.1998, SZ RF 1998, Nr. 22,

Pos. 2331; IOR-Chronik, WiRO 1998, S. 350; 2023, S. 52.
20) Föderales Gesetz Nr. 89-FZ v. 24.6.1998, SZ RF 1998, Nr. 26,

Pos. 3009; IOR-Chronik, WiRO 1998, S. 350; 2020, S. 153.
21) Föderales Gesetz Nr. 146-FZ v. 31.7.1998, SZ RF 1998, Nr. 31,

Pos. 3824; IOR-Chronik, WiRO 1998, S. 431; 2023, S. 22.
22) Föderales Gesetz Nr. 117-FZ v. 5.8.2000, SZ RF 2000, Nr. 32,

Pos. 3340; IOR-Chronik, WiRO 2000, S. 386; 2023, S. 53.
23) Föderales Gesetz Nr. 17-FZ v. 25.2.2022, SZ RF 2022, Nr. 9

(Tb. 1), Pos. 1249; IOR-Chronik, WiRO 2022, S. 302.
24) Föderales Gesetz Nr. 164-FZ v. 29.10.1998, SZ RF 1998, Nr. 44,

Pos. 5394; IOR-Chronik, WiRO 1999, S. 37; 2002, S. 115.
25) Föderales Gesetz Nr. 143-FZ v. 15.11.1997, SZ RF 1997, Nr. 47,

Pos. 5340; IOR-Chronik, WiRO 1998, S. 118; 2023, S. 54.
26) Föderales Gesetz Nr. 195-FZ v. 30.12.2001, SZ RF 2002, Nr. 1

(Tb. 1), Pos. 1; IOR-Chronik, WiRO 2002, S. 116; 2023, S. 24.
27) Der ursprünglich bis zum 31.12.2022 vorgesehene Zeitraum wurde

durch Föderales Gesetz Nr. 518-FZ v. 19.12.2022, SZ RF 2022, Nr. 52,
Pos. 9348, um ein Jahr bis zum 21.12.2023 verlängert.
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Arbeits- und Sozialrecht. Durch Gesetz Nr. 236-FZ v. 14.7.
2022 über den Renten- und Sozialversicherungsfonds der RF
wurden der Russische Rentenfonds und der Sozialversiche-
rungsfonds der RF zu einem einheitlichen Renten- und Sozial-
versicherungsfonds der RF (Kurzbezeichnung: „Sozialfonds
der RF“) mit Wirkung zum 1.1.2023 zusammengelegt. Da-
durch soll die Struktur des Renten- und Sozialversicherungs-
fonds optimiert, die Festlegung von Sozialleistungen zentrali-
siert und die bestehenden Kosten gesenkt werden. Das Gesetz
bestimmt die Rechtsstellung des Fonds, das Verfahren für
seine Gründung, Reorganisation und Liquidation, die Auf-
gaben und Befugnisse des Fonds sowie die Verwaltungsorgane
und deren Kompetenzen. Zudem regelt es Fragen im Zusam-
menhang mit dem Vermögen des Fonds und legt soziale Ga-
rantien für seine Mitarbeiter fest. Die Aufgaben und Befug-
nisse des Gründers des Fonds werden im Namen der RF von
der Regierung der RF wahrgenommen. Die Mitarbeiter des
Rentenfonds und des Sozialversicherungsfonds der RF sowie
ihrer territorialen Behörden werden ohne Probezeit und Attes-
tierung im neu gegründeten Fonds und seinen territorialen
Behörden weiterbeschäftigt (SZ RF 2022, Nr. 29 [Tb. 1],
Pos. 5203).

Das Gesetz Nr. 237-FZ v. 14.7.2022 regelt die mit der Zu-
sammenlegung des Russischen Rentenfonds und des Sozial-
versicherungsfonds der RF zu einem einheitlichen Sozialfonds
der RF eingeleitete große Rentenreform und novelliert 13
Gesetze auf dem Gebiet der sozialen Sicherung. Das Gesetz
legt u. a. für verschiedene Versicherungsarten denselben Per-
sonenkreis fest, für den Versicherungsbeiträge berechnet und
abgeführt werden, führt einen einheitlichen Tarif ein und ver-
ringert die Zahl der privilegierten Kategorien der Steuerzahler
auf drei. Erhebliche Änderungen betreffen die Berichterstat-
tung der Versicherten. Ein einziges Formular wird eine Reihe
von derzeitigen Formularen ersetzen. Darüber hinaus sieht das
Gesetz u. a. vor, dass im Fall der Zahlung von Geldsanktionen,
die Hälfte des in der Aufforderung genannten Betrags inner-
halb der ersten 10 Kalendertage nach Erhalt der Aufforderung
zu überweisen ist. Gegenüber einem Versicherten, der selbst-
ständig Fehler in den Angaben einer registrierten Person fest-
stellt, bevor diese von der territorialen Behörde des Fonds ent-
deckt werden, und überarbeitete (korrigierte) Angaben ein-
reicht, werden keine Geldsanktionen verhängt (SZ RF 2022,
Nr. 29 [Tb. 1], Pos. 5204).

Das Gesetz Nr. 281-FZ v. 14.7.2022 erweiterte im Vetera-
nengesetz28 das Verzeichnis der Kategorien an Personen, die
als Veteranen von Kampfhandlungen gelten, um Personen,
die seit dem 24.2.2022 zur Sicherstellung der Erfüllung der
Aufgaben im Rahmen der speziellen Militäroperation auf den
Territorien der Ukraine und der Volksrepubliken Donezk und
Lugansk eingesetzt wurden und die für den Einsatz festgeleg-
te Frist abgeleistet haben oder aus triftigen Gründen vorzeitig
abkommandiert wurden (SZ RF 2022, Nr. 29 [Tb. 3],
Pos. 5248).

Änderungen im Gesetz über staatliche Leistungen an Fa-
milien mit Kindern29 und im Gesetz über die Rechtsstellung
von Militärangehörigen30 durch Gesetz Nr. 282-FZ v. 14.7.
2022 sehen vor, dass den Familienmitgliedern verstorbener
Militärangehöriger unabhängig von der Gesamtdienstzeit
Wohnraum oder Geldmittel für den Erwerb von Wohnraum
bereitgestellt werden. Bei der Bereitstellung von Wohnraum
werden auch Kinder in der Familie eines Militärangehörigen
berücksichtigt, die erst nach dessen Tod geboren wurden (SZ
RF 2022, Nr. 29 [Tb. 3], Pos. 5249).

Internationale Rechtsbeziehungen. Mit RegVO Nr. 1239 v.
12.7.2022 wurde das Verfahren der Gewährung humanitärer
Hilfe an ausländische Staaten aktualisiert. Hierfür werden die
Kräfte und Mittel des russischen nationalen Einsatzstabs für

humanitäre Soforthilfe eingesetzt. Unter Berücksichtigung
der Art und des Charakters der Notsituation können bei Be-
darf jedoch auch andere Kräfte und Mittel an der humanitären
Hilfe beteiligt werden. Lizenzen, Genehmigungen und Zerti-
fikate für humanitäre Güter sowie Spezialausrüstung, Technik
und Transportmittel, die aus dem Hoheitsgebiet der RF aus-
geführt werden, um humanitäre Hilfe für ausländische Staaten
zu leisten, sollen vorrangig erteilt werden (SZ RF 2022,
Nr. 29 [Tb. 3], Pos. 5495).

Mit Gesetz Nr. 242-FZ v. 14.7.2022 wurde dem Vertrag
mit der Republik Tadschikistan über die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Rentenversorgung zugestimmt, der am 15.9.
2021 in Duschanbe unterzeichnet worden ist. Der Vertrag
regelt die Aufteilung der finanziellen Verantwortlichkeit der
Vertragsparteien für die Versicherung der in ihrem Hoheits-
gebiet erworbenen und noch zu erwerbenden Rentenansprü-
che. Er erfasst alle Arten der Versicherungsrenten, die Anspa-
rungsrente und sonstige Auszahlungen aus Mitteln der Ren-
tenansparungen, Sozialrenten sowie Sozialbeihilfen für Be-
stattungen (SZ RF 2022, Nr. 29 [Tb. 1], Pos. 5209).

Wiss. Ref. Antje Himmelreich

Polen

Straf- und Strafprozessrecht. Durch Gesetz zur Änderung
des Zivilverfahrensgesetzbuchs und einiger anderer Gesetze
wurde das Änderungsgesetz zum StGB (Dz.U. 2022,
Pos. 2600), das ursprünglich zum März 2023 in Kraft treten
sollte31 dahingehend geändert, dass es in Teilen erst zum Ok-
tober 2023 in Kraft tritt, allerdings treten die Vorschriften über
Änderungen im Straßenverkehr weiterhin ab März 2023 in
Kraft (Dz.U. 2023, Pos. 403).

Arbeits- und Sozialrecht. Im April 2023 trat eine Änderung
des Arbeitsgesetzbuchs in Kraft. Damit hat Polen die RL (EU)
2019/115232 umgesetzt. Die Änderungen betreffen die Arbeit-
nehmerrechte u. a. wird der Kündigungsschutz erweitert, es
werden neue Informationspflichten für Arbeitsverträge einge-
führt und auch die Arbeitnehmer und ihre Familienangehöri-
gen erhalten mehr Rechte. Die Arbeitnehmerrechte werden
insofern erweitert, als ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer
nicht verbieten kann, für ein anderes Unternehmen zu arbeiten.
Die Aufhebung des Verbots gilt für die Beschäftigung bei
einem anderen Unternehmen sowohl im Rahmen eines Ar-
beitsvertrags als auch im Rahmen eines anderen Vertrags, z. B.
eines Auftrags oder eines Werkvertrags. Das Verbot der Mehr-
fachbeschäftigung gilt jedoch, wenn der Arbeitgeber mit sei-
nem Arbeitnehmer während des Arbeitsverhältnisses eine
Wettbewerbsverbotsvereinbarung abgeschlossen hat. In die-
sem Fall darf der Arbeitnehmer keine weitere Beschäftigung
aufnehmen. Darüber hinaus kann ein Arbeitgeber einem Ar-
beitnehmer verbieten, für einen anderen Arbeitgeber zu arbei-
ten, wenn er dazu aufgrund anderer Rechtsvorschriften berech-
tigt ist. So verbietet z. B. die Beschäftigungsordnung für Kom-
munalbedienstete ausdrücklich Tätigkeiten, die eine Verlet-
zung der Dienstpflichten bedeuten würden. Ein Arbeitnehmer,

28) Föderales Gesetz Nr. 5-FZ v. 12.1.1995, SZ RF 1995, Nr. 3,
Pos. 168; IOR-Chronik, WiRO 1995, S. 199; 2022, S. 343.
29) Föderales Gesetz Nr. 81-FZ v. 19.5.1995, SZ RF 1995, Nr. 21,

Pos. 1929; IOR-Chronik, WiRO 1995, S. 358; 2023, S. 10.
30) S. oben Fn. 19.
31) Vgl. dazu IOR-Chronik, WiRO 2023, S. 26.
32) RL (EU) 2019/1152 des Europäischen Parlaments und des Rats v.

20.6.2019 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in
der EU.
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der mindestens sechs Monate lang beschäftigt wurde, kann
einmal im Jahr eine Änderung der Beschäftigungsbedingungen
beantragen. Dies gilt jedoch nicht für Arbeitnehmer in der
Probezeit. Der Antrag kann z. B. eine Änderung der Art des
Arbeitsvertrags in einen unbefristeten Vertrag oder eine Voll-
zeitbeschäftigung betreffen. Der Arbeitgeber ist in diesem Fall
verpflichtet, den Antrag innerhalb eines Monats zu beantwor-
ten und soll ihm nach Möglichkeit stattgeben. Eine Ablehnung
ist zu begründen. Wenn für die Stelle, die ein Arbeitnehmer
innehat, eine Fortbildung erforderlich ist, müssen sie diese auf
Kosten des Arbeitgebers und nach Möglichkeit während der
Arbeitszeit des Arbeitnehmers durchführen. Schulungen, die
außerhalb der normalen Arbeitszeit des Arbeitnehmers statt-
finden, gelten als Arbeitszeit. Zudem gelten auch Pausen als
Arbeitszeit, woraus folgt, dass der Arbeitnehmer einen An-
spruch auf Lohnzahlung für die Pausen hat. Die Arbeitnehmer
werden bei der Geltendmachung dieser Rechte geschützt. Eine
Kündigung oder sonstige Beendigung des Arbeitsverhältnisses
aus diesem Grund ist unzulässig. Dies betrifft insbesondere
den o. g. Antrag des Arbeitnehmers auf Änderung der Art des
Arbeitsvertrags in einen unbefristeten Vertrag oder in bere-
chenbarere und sicherere Arbeitsbedingungen, die gleichzeiti-
ge Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber, das Er-
suchen um Informationen über die Beschäftigungsbedingun-
gen oder deren Änderung sowie die Ausübung des Rechts auf
Erstattung der Fortbildungskosten und Anrechnung der Fort-
bildungszeit als Arbeitszeit. Hier gilt eine umgekehrte Beweis-
last. Es obliegt dem Arbeitgeber zu beweisen, dass er andere
als die oben genannten Gründe für die Beendigung des Arbeits-
vertrags hatte. Wird ein Verstoß gegen dieses Verbot fest-
gestellt, so steht dem Arbeitnehmer eine Entschädigung in
einer Höhe zu, die nicht unter dem Mindestlohn liegt. Ist für
den Arbeitsplatz eines Arbeitnehmers eine Fortbildung erfor-
derlich, müssen diese auf Kosten des Arbeitgebers und nach
Möglichkeit während der Arbeitszeit des Arbeitnehmers
durchgeführt werden, aber auch Schulungen, die außerhalb der
normalen Arbeitszeit des Arbeitnehmers stattfinden, gelten als
Arbeitszeit. Nach Inkrafttreten der Änderungen erhöhen sich
die Arbeitspausen: während bis zu sechs Stunden Arbeitszeit
bleibt es bei mindestens einer 15-minütigen Pause. Neu ist,
dass nach mehr als neun Stunden Arbeitszeit zusätzlich 15
Minuten Pause gewährt werden müssen und nach 16 Stunden
eine weitere 15-minütige Pause. Musste bislang der Arbeits-
vertrag Angaben über die Vertragsparteien, die Art des Ver-
trags, die Arbeits- und Entgeltbedingungen und das Datum des
Vertragsabschlusses enthalten, so ist im Arbeitsvertrag nun-
mehr zusätzlich erforderlich, den Sitz des Arbeitgebers an-
zugeben. Ist der Arbeitgeber eine natürliche Person, so ist die
Anschrift des Wohnsitzes im Vertrag zu nennen. Wird ein
Arbeitnehmer mit einem befristeten Vertrag beschäftigt, ist
zusätzlich die Dauer des Vertrags oder das Datum, an dem er
endet, anzugeben. Außerdem muss der Arbeitgeber den Ar-
beitnehmer informieren über:

- die täglichen und wöchentlichen Arbeitszeiten;
- auf welche Pausen der Arbeitnehmer Anspruch hat;
- die täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten, auf die er Anspruch

hat;
- die Regeln für Überstunden und den Ausgleich für Überstunden;
- im Falle von Schichtarbeit die Regeln für den Wechsel von einer

Schicht zur anderen;
- bei mehreren Arbeitsorten die Regeln für den Wechsel zwischen

den Arbeitsorten;
- die Bestandteile des Arbeitsentgelts und der Geld- und Sachbezü-

ge des Arbeitnehmers, die nicht im Arbeitsvertrag festgelegt sind;
- die Höhe des bezahlten Urlaubs, auf den der Arbeitnehmer An-

spruch hat, insbesondere des Jahresurlaubs, oder, falls dieser zum
Zeitpunkt der Unterrichtung des Arbeitnehmers nicht bestimmt
werden kann, die Regeln für die Festlegung und Gewährung des
Urlaubs (Festlegung der Dauer des Jahresurlaubs, Regeln für die

Inanspruchnahme des Jahresurlaubs, das laufende Jahr und das
Datum, an dem der angesammelte Urlaub zu nehmen ist;

- die geltenden Vorschriften für die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses, einschließlich der Formvorschriften, der Dauer der
Kündigungsfristen und der Frist für die Anrufung eines Arbeits-
gerichts oder, falls die Dauer der Kündigungsfristen nicht fest-
gelegt werden kann, zum Zeitpunkt der Unterrichtung des Arbeit-
nehmers die Art und Weise, wie diese Kündigungsfristen fest-
gelegt werden;

- das Recht des Arbeitnehmers auf Fortbildung, sofern diese vom
Arbeitgeber angeboten wird, und insbesondere die allgemeinen
Grundsätze der Ausbildungspolitik des Arbeitgebers;

- den Tarifvertrag oder eine andere kollektive Vereinbarung, wel-
cher der Arbeitnehmer unterliegt, und, falls ein Tarifvertrag au-
ßerhalb des Unternehmens von gemeinsamen Einrichtungen oder
Institutionen abgeschlossen wird, die Namen dieser Einrichtun-
gen oder Institutionen; – wenn keine Arbeitsordnung festgelegt
wurde, Datum, Ort, Uhrzeit;

- Ort, Zeit und Häufigkeit der Lohn- und Gehaltszahlung, Nacht-
zeit und die Art der Anerkennung durch den Arbeitgeber;

- die Vorschriften des Arbeitgebers über die Art und Weise, in der
die Arbeitnehmer ihr Erscheinen zur Arbeit und ihre Anwesenheit
am Arbeitsplatz sowie ihre Entschuldigungen für das Fernbleiben
von der Arbeit zu bescheinigen haben.

Die vorstehenden Informationen müssen spätestens sieben Tage,
nachdem das Arbeitsverhältnis zustande gekommen ist, erteilt
werden. Außerdem müssen Arbeitnehmer innerhalb von 30 Tagen
nach Aufnahme der Arbeit den Namen der Sozialversicherungs-
träger, an die die Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden,
erfahren und es muss ihnen Auskunft gegeben werden über den
vom Arbeitgeber gewährten Sozialversicherungsschutz. Wird ein
Arbeitnehmer zur Arbeit ins Ausland entsendet, muss er ihn infor-
miert werden über:

- das Land oder die Länder, in dem/denen die Arbeit im Ausland
verrichtet werden soll und die voraussichtliche Dauer der Arbeit
im Ausland;

- die Währung, in der die Vergütung gezahlt wird;
- ggf. Geld- oder Sachleistungen im Zusammenhang mit der Aus-

führung der zugewiesenen Arbeit;
- ob die Rückkehr des Arbeitnehmers gesichert ist.

Die Probezeit eines Arbeitnehmers darf drei Monate nicht
überschreiten. Eine Ausnahme von der dreimonatigen Pro-
bezeit besteht, wenn mit dem Arbeitnehmer vereinbart wird,
dass sich der Vertrag um die Urlaubszeit sowie um die Zeit der
sonstigen entschuldigten Abwesenheit des Arbeitnehmers von
der Arbeit verlängert, sofern solche Abwesenheiten auftreten.
Es gelten jedoch weitere Regeln für Probearbeitsverträge. Der
Arbeitsvertrag auf Probe darf:

- nur einen Monat dauern, wenn beabsichtigt wird, einen befriste-
ten Arbeitsvertrag von weniger als sechs Monaten abzuschließen;

- nur zwei Monate dauern, wenn beabsichtigt wird, einen befriste-
ten Arbeitsvertrag von mindestens sechs Monaten und weniger
als 12 Monaten abzuschließen.

Diese Fristen können verlängert werden, jedoch nicht um
mehr als einenMonat, wenn die Art der Arbeit dies rechtfertigt.
Der erneute Abschluss eines Vertrags auf Probe ist nur dann
zulässig, wenn der Arbeitnehmer für eine andere Art von
Arbeit eingestellt werden soll. Hinsichtlich der Kündigung
eines befristeten Arbeitsvertrags hat der Arbeitgeber den Kün-
digungsgrund anzugeben und die Gewerkschaft des Unterneh-
mens, die den Arbeitnehmer vertritt, über seine Absicht, den
befristeten Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers zu kündigen, zu
informieren. Stellt das Arbeitsgericht fest, dass die Kündigung
des befristeten Arbeitsvertrags ungerechtfertigt ist oder gegen
die Bestimmungen über die Beendigung von Arbeitsverträgen
verstößt, so entscheidet es über die Unwirksamkeit der Kündi-
gung, die Wiedereinstellung des Arbeitnehmers, wenn der
Vertrag bereits gekündigt worden ist sowie eine Entschädi-
gung. Ist zu dem Zeitpunkt, zu dem das Gericht über den Fall
entscheidet, die Frist, bis zu der der befristete Arbeitsvertrag
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laufen sollte, bereits abgelaufen oder entscheidet das Gericht,
dass eine Wiedereinstellung wegen der kurzen verbleibenden
Zeit bis zum Ablauf der Frist nicht ratsam wäre, hat der Arbeit-
nehmer lediglich Anspruch auf eine Abfindung. Dies bedeutet,
dass nunmehr die gleichen Regeln gelten wie bei unbefristeten
Arbeitsverträgen. Eine weitere Neuerung ist, dass alle Mit-
arbeiter vom Arbeitgeber über Beförderungsmöglichkeiten
und freie Stellen informiert werden müssen. Die Beschäftigten
können an diesen Auswahlverfahren teilnehmen und sich auf
freie Stellen bewerben. Durch die Änderung hat ein Arbeitneh-
mer während des Kalenderjahrs Anspruch auf Pflegeurlaub,
um eine Person persönlich zu betreuen oder zu unterstützen,
die ein Familienmitglied ist oder in demselben Haushalt lebt,
die aus schwerwiegenden medizinischen Gründen Pflege oder
Unterstützung benötigt. Dieser Urlaub kann auf einmal oder in
Teilen genommen werden. Die Dauer des Urlaubs beträgt fünf
Tage. Der Arbeitnehmer erhält dafür keine Lohnfortzahlung.
Als Familienangehöriger gilt der Sohn, die Tochter, dieMutter,
der Vater oder der Ehegatte. Der Arbeitnehmer hat den Urlaub,
in Papierform oder in elektronischer Form mindestens einen
Tag vor dem geplanten Urlaub zu beantragen. Der Antrag muss
folgende Angaben enthalten:

- den Namen der Person, die aus schwerwiegenden medizinischen
Gründen in erheblichem Umfang Pflege oder Unterstützung be-
nötigt;

- den Grund für den Bedarf des Arbeitnehmers an persönlicher
Pflege oder Unterstützung;

- im Falle eines Familienangehörigen der Verwandtschaftsgrad
zum Arbeitnehmer und im Falle eines Nicht-Familienangehöri-
gen die Wohnanschrift der Person.

Dabei ist es nicht erforderlich, im Antrag detaillierte Anga-
ben über den Gesundheitszustand der Person zu machen, für
die der Arbeitnehmer die persönliche Betreuung übernimmt.
Es reicht aus, anzugeben, dass der Arbeitnehmer die persönli-
che Pflege oder Unterstützung leisten muss. Weiter hat der
Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaub aufgrund von höherer Ge-
walt. Die Dauer des Urlaubs beträgt zwei Tage oder 16 Stun-
den pro Kalenderjahr. Der Arbeitnehmer, der diesen Urlaub
nimmt, hat weiterhin Anspruch auf die Hälfte des Lohns. Der
Arbeitgeber ist verpflichtet, diesen Urlaub auf Antrag des
Arbeitnehmers zu gewähren, der spätestens an dem Tag ge-
stellt werden muss, an dem der Urlaub genommen wird. Wie
anderen Urlaubsanträgen kann der Arbeitnehmer den Antrag
in jeder verfügbaren Form stellen. Außerdem wird in einigen
Fällen flexible Arbeitszeit gewährt: Ein Arbeitnehmer, der ein
Kind bis zum Alter von acht Jahren erzieht, kann eine flexible
Arbeitszeitregelung beantragen. Er muss dies mindestens
21 Tage vor Beginn der flexiblen Arbeitszeitregelung tun. In
dem Antrag auf flexible Arbeitszeitregelungen muss der Ar-
beitnehmer Folgendes angeben:

- den Namen und das Geburtsdatum des Kinds;
- den Grund für die Inanspruchnahme der flexiblen Arbeitszeit-

regelung;
- das Datum, an dem die Inanspruchnahme der flexiblen Arbeits-

zeitregelung beginnen und enden soll;
- die Art der flexiblen Arbeitszeitregelung, die der Arbeitnehmer in

Anspruch nehmen möchte.

Bei der Prüfung des Antrags eines Arbeitnehmers auf eine
flexible Arbeitsregelung berücksichtigt der Arbeitgeber auf
der einen Seite die Bedürfnisse des Arbeitnehmers – ein-
schließlich des Datums und des Grunds für die Inanspruch-
nahme der flexiblen Arbeitsregelung und auf der anderen Seite
seine Bedürfnisse und Möglichkeiten – einschließlich der Not-
wendigkeit, den normalen Arbeitsablauf, die Arbeitsorganisa-
tion oder die Art der vom Arbeitnehmer ausgeführten Arbeit
zu gewährleisten. Zu den flexiblen Arbeitsregelungen gehören
unter anderem Personalabbau, Fernarbeit und Wochenend-
arbeit. Ein Arbeitnehmer, der flexible Arbeitsregelungen be-

antragt, kann jederzeit die Rückkehr zur vorherigen Arbeits-
regelung beantragen. Ein Arbeitnehmer, der eine flexible Ar-
beitsregelung beantragt hat, kann deswegen nicht gekündigt
oder fristlos entlassen werden. Zudem wird der Kündigungs-
schutz für schwangere Arbeitnehmerinnen ausgeweitet. Der
Arbeitgeber darf den Arbeitsvertrag der Arbeitnehmerin nicht
kündigen oder auflösen und auch keine Vorbereitungen für
eine Entlassung der Arbeitnehmerin treffen. Dies gilt:

- während der Schwangerschaft;
- während des Mutterschaftsurlaubs;
- ab dem Datum des Antrags der Arbeitnehmerin bis zum Ende des

Mutterschaftsurlaubs oder eines Teils davon;
- während des Vaterschaftsurlaubs oder eines Teils davon
- während des Elternurlaubs oder eines Teils davon.

Das Verbot wird wirksam:

- 14 Tage vor Beginn des Mutterschaftsurlaubs oder eines Teils
des Mutterschaftsurlaubs;

- 21 Tage vor dem Beginn des Elternurlaubs oder eines Teils des
Elternurlaubs;

- sieben Tage vor Beginn des Vaterschaftsurlaubs oder eines Teils
des Vaterschaftsurlaubs.

Eine Kündigung während der Schwangerschaft, des Mut-
terschaftsurlaubs, des Urlaubs unter Mutterschaftsurlaubs-
bedingungen, des Vaterschaftsurlaubs oder des Elternurlaubs
ist weiterhin nur möglich, wenn der Arbeitgeber insolvent ist
oder aufgelöst wird. Das Gesetz trat im April 2023 in Kraft
(Dz.U. 2023, Pos. 641).

RAin Tina de Vries

Tschechische Republik

Zivil- und Zivilprozessrecht. Das Plenum des Verfassungs-
gerichts hat in seinemBefund v. 21.2.202333 den gemeinsamen
Antrag von 17 Senatoren abgewiesen, mit dem sie die Auf-
hebung einer Bestimmung der ZPO34 als verfassungswidrig
begehrten, die Finanzinstitute zur Führung eines gebührenfrei-
en Pfändungsschutzkontos verpflichtet. Nach Ansicht der An-
tragsteller stelle diese Verpflichtung einen Verstoß gegen den
Schutz des Eigentums gemäß Art. 11 der Charta der Grund-
rechte und Grundfreiheiten35 (LZPS) sowie dem Recht auf
freies Unternehmertum gemäß Art. 26 LZPS dar. Ziel der
angefochtenen Vorschrift sei es, Schuldner vor unverhältnis-
mäßig hohen Gebühren für die Einrichtung und Führung eines
Pfändungsschutzkontos zu schützen und letztlich die mit der
Zwangsvollstreckung der Entscheidung verbundene finanziel-
le Belastung der Schuldner zu mindern. Nach Ansicht des Ver-
fassungsgerichts werde dadurch nicht in den Kernbereich der
unternehmerischen Freiheiten eingegriffen. Da die Vorschrift
ein legitimes Ziel durch ein angemessenes und nicht willkürli-
ches Mittel verfolgt, hält diese einer Verhältnismäßigkeitsprü-
fung stand (Nr. 90/2023 Sb).

Straf- und Strafprozessrecht. Aufgrund einer Novelle der
RegVO zur Festlegung der ansteckenden Krankheiten bei
Menschen, Tieren und Pflanzen im Sinne des Strafgesetz-
buchs36 ist Covid-19 nicht mehr vom Straftatbestand des Ver-
breitens einer menschlichen Infektionskrankheit (§§ 152, 153
StGB) erfasst. Covid-19 wurde durch RegVO vom 13.3.202037

33) Az. Pl. ÚS 17/22.
34) Gesetz Nr. 99/1963 Sb. Vgl. zuletzt IOR-Chronik, WiRO 2021,

S. 245 (246).
35) Verfassungsgesetz Nr. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svo-

bod (LZPS). Vgl. zuletzt IOR-Chronik, WiRO 2023, S. 63.
36) RegVO Nr. 453/2009 Sb.
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zu Beginn der Pandemie in das Verzeichnis der Infektions-
krankheiten aufgenommen, deren Verbreitung strafbar ist
(Nr. 101/2023 Sb.).

Europäische Integration. Das Parlament hat in Anknüpfung
an die VO 2019/102038 ein neues Gesetz über die Marktüber-
wachung von Produkten erlassen. Es bestimmt das Ministeri-
um für Industrie und Handel als zentrale Verbindungsstelle
nach dieser VO. Das Ministerium koordiniert u. a. die Zusam-
menarbeit mit den Aufsichtsbehörden der anderen Mitglied-
staaten und der EU-Kommission im Bereich der Marktüber-
wachung und die Konformität von Produkten. Geregelt werden
außerdem die Zuständigkeitsbereiche sowie Rechte und Pflich-
ten der einzelnen nationalen Aufsichtsbehörden (Nr. 87/
2023 Sb.).

Rechtsanwalt/advokát Jan Sommerfeld, Regensburg/Prag

Slowakische Republik

Verwaltungsrecht. Durch eine Novelle des Gesetzes über die
Stadt Košice39 wurde die Kompetenz, über die Gliederung des
Stadtgebiets zu entscheiden auf die Stadt Košice übertragen.
Hintergrund der Änderung ist, dass sich die zweitgrößte Stadt
der SR (ca. 240.000 Einwohner) in 22 Stadtteile mit eigener
kommunaler Selbstverwaltung gliedert. Um die Verwaltung zu
straffen, soll die Stadt nun in eigener Verantwortung über die
Zusammenlegung von Stadtteilen entscheiden können
(Nr. 115/2023 Z.z.).

Finanzrecht. Der Nationalrat hat im vergangenen Jahr im
Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und der dadurch
verursachten Energiekrise ein Gesetz über einen Solidaritäts-
beitrag aus Tätigkeiten im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raf-
fineriesektor40 verabschiedet. Das Gesetz sah eine Überge-
winnsteuer in Höhe von 55% des Gewinns für das Jahr 2022
vor. Durch eine Novelle des Gesetzes wird auch für das Jahr
2023 eine Übergewinnsteuer erhoben, wobei der Steuersatz
auf 70% angehoben wird (Nr. 124/2023 Z.z.).

Straf- und Strafprozessrecht. Der Nationalrat hat die Straf-
prozessordnung41 um eine Bestimmung ergänzt (§ 106 a
StPO), welche das Verfahren für die Durchsuchung einer
Wohnung oder anderer Räumlichkeiten, in denen ein Rechts-
anwalt seine anwaltliche Tätigkeit ausübt, regelt. Befinden
sich dort Unterlagen, die Tatsachen enthalten, die unter die
anwaltliche Schweigepflicht fallen, sind die Ermittlungsbehör-
den dazu verpflichtet, die Slowakische Rechtsanwaltskammer
und den Ermittlungsrichter um Zusammenarbeit zu ersuchen.
Ohne Zustimmung eines Vertreters der Rechtsanwaltskammer
sind die Ermittlungsbehörden nicht berechtigt, anwaltliche Un-
terlagen anlässlich einer Durchsuchung bei einem Rechts-
anwalt einzusehen und zu beschlagnahmen. Erscheint der Ver-
treter der Rechtsanwaltskammer nicht zum Ort der Durchfüh-
rung der Ermittlungsmaßnahme, sind Ermittlungsbehörden zur
Einsichtnahme und Beschlagnahme mit Zustimmung des Er-
mittlungsrichters berechtigt. Der Ermittlungsrichter entschei-
det am Ort der Ermittlungsmaßnahme auch dann, wenn der
Vertreter der Rechtsanwaltskammer die Zustimmung zur Ein-
sichtnahme und Beschlagnahme verweigert. Die Entscheidung
über die Ersetzung der Zustimmung ist unanfechtbar. Ein
Rechtsanwalt, bei dem eine Durchsuchung durchgeführt wird,
ist berechtigt, eine Ton- oder Bild-Ton-Aufzeichnung des Ver-
laufs der Durchsuchung anzufertigen, was zu protokollieren
ist. Die gleiche Befugnis hat auch der Vertreter der Rechts-

anwaltskammer und die Ermittlungsbehörde (Nr. 111/
2023 Z.z.).

Das Strafgesetzbuch42 wurde um einen neuen Straftat-
bestand erweitert, der die Tötung eines Haustiers (§ 305 aa)
ohne hinreichenden Grund unter Strafe stellt, wobei als Haus-
tiere im Sinne der Bestimmung Hunde, Katzen und Frettchen
gelten. Wer ohne hinreichenden Grund, der in einer besonde-
ren Vorschrift vorgesehen ist, eines der vorgenannten Haustie-
re tötet oder ein Erzeugnis tierischer Herkunft oder ein tieri-
sches Nebenerzeugnis aus einem getöteten Haustier herstellt,
damit Handel treibt oder es sonst veräußert, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren bestraft. Mit Freiheitsstrafe von einem
Jahr bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer die Tat an mehr als
einem Tier, in der Öffentlichkeit oder an einem der Öffentlich-
keit zugänglichen Ort, aus einem besonderen Motiv heraus
oder obwohl er innerhalb der letzten 24 Monate wegen einer
solchen Straftat verurteilt worden ist, begeht. Durch die Novel-
le des StGB werden für die Zwecke der Straftatbestände der
Tierquälerei (§ 305 a), der Vernachlässigung der Sorge um ein
Tier (§ 305 b) und dem Organisieren von Tierkämpfen
(§ 305 c) pferdeartige Tiere unter den besonderen Schutz des
Strafrechts gestellt, die nunmehr auch als Tatobjekt in Frage
kommen (Nr. 117/2023 Z.z.).

Internationale Rechtsbeziehungen. Durch eine Novelle
mehrere Gesetze wurde die Stellung des öffentlichen Beschüt-
zers der Rechte (Ombudsmann), des Kommissars für Kinder
und des Kommissars für Menschen mit Behinderungen ge-
stärkt. Sie sind künftig zur Durchführung von systematischen
Besuchen an Orten berechtigt, an denen sich Personen mit
eingeschränkter persönlicher Freiheit aufhalten, um heraus-
zufinden, wie sie behandelt werden. Hierzu zählen u. a. Justiz-
vollzugsanstalten, Asylunterkünfte, aber auch Gesundheitsein-
richtungen, in denen es zu freiheitsentziehenden Maßnahmen
kommt. Das Gesetz dient der Umsetzung der Verpflichtungen,
die sich aus dem Fakultativprotokoll zum Übereinkommen
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung oder Strafe43 ergeben. Das Fakultativ-
protokoll verpflichtet die SR als Vertragsstaat unabhängige
internationale und nationale Besuchsmechanismen zur Präven-
tion von Folter an Orten, an denen Personen die Freiheit entzo-
gen ist, zu etablieren (Nr. 110/2023 Z.z.).

Europäische Integration. Der Nationalrat hat das Gesetz über
das Petitionsrecht44 vor dem Hintergrund der VO (EU) 2019/
78845 novelliert. Die Novelle bestimmt, dass das Regierungs-
amt der SR die Funktion der nationalen Kontaktstelle für
Europäische Bürgerinitiativen wahrnimmt. Es bietet Organisa-
torengruppen unentgeltlich Informationen und Unterstützung
(Nr. 122/2023 Z.z.).

Rechtsanwalt/advokát Jan Sommerfeld, Regensburg/Prag

37) RegVO Nr. 75/2020 Sb.
38) VO 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rats v. 20.6.

2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie
zur Änderung der RL 2004/42/EG und der VOen (EG) Nr. 765/2008 und
(EU) Nr. 305/2011.
39) Gesetz Nr. 401/1990 Zb.
40) Gesetz Nr. 519/2022 Z.z. Vgl. dazu IOR-Chronik, WiRO 2023,

S. 57.
41) Gesetz Nr. 301/2005 Z.z. Näher dazu IOR-Chronik, WiRO 2005,

S. 313; zuletzt WiRO 2023, S. 57 (59).
42) Gesetz Nr. 300/2005 Z.z. Näher dazu IOR-Chronik, WiRO 2005,

S. 312; zuletzt WiRO 2022, S. 189.
43) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degra-

ding Treatment or Punishment.
44) Gesetz Nr. 85/1990 Zb. Näher dazu IOR-Chronik, ROW 1990,

S. 272; zuletzt WiRO 2015, S. 151.
45) VO (EU) 2019/788 des Europäischen Parlaments und des Rats v.

17.4.2019 über die Europäische Bürgerinitiative.
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Ungarn

Verwaltungsrecht. Die Selbstverwaltung des Ärztestands
schafft Gesetz 2023:I „über die Änderung des Gesetzes 2006:
XCVII über die Berufskammern im Gesundheitswesen46 und
des Gesetzes 1997:CLIV über das Gesundheitswesen“ v. 1.3.
2023 ab. Das Gesetz hebt die Zwangsmitgliedschaft der nieder-
gelassenen Ärzte in den Ärztekammern auf, sodass es jedem
Arzt anheimgestellt ist, ob er in der Kammer bleiben will oder
nicht. Die Ärzte, die sich innerhalb einer einmonatigen Frist ab
dem Inkrafttreten des Gesetzes nicht ausdrücklich für die Bei-
behaltung der Kammermitgliedschaft entscheiden, verlieren
ihre Mitgliedschaft kraft Gesetzes. Für die ärztlichen Fortbil-
dungen, den ärztlichen Ethikkodex und die ethische Diszipli-
naraufsicht sind fortan staatliche Stellen zuständig (MK 2023
Nr. 31).

Finanzrecht. Angesichts der Schwäche des Forint nehmen
Maßnahmen der Devisenbewirtschaftung zu. So verbietet es
die RegVO 89/2023. (III. 22.) Korm. „über Wirtschafts- und
Finanzierungsmaßnahmen“ v. 22.3.2023 bestimmten Finanz-
instituten, den Privatrentenkassen, Versicherern und Invest-
mentbanken und -fonds, von Notenbanken anderer EU-Mit-
gliedstaaten in Forint ausgestellte Wertpapiere, die ein Kredit-
verhältnis verkörpern, anzukaufen. Dasselbe Verbot gilt für
Privatpersonen, allerdings erst ab einer Kaufsumme von mehr
als 20 Mio. HUF47. Die RegVO ist nicht im regulären Norm-
setzungsverfahren ergangen, sondern beruht auf Sondervoll-
machten der Regierung aufgrund des Ausnahmezustands we-
gen des Kriegs in der Ukraine. Derartige Sonderverordnungen
dürfen auch gegen Gesetze verstoßen, was diese RegVO auch
tut: Sie weicht in einigen Punkten vom BGB und vom Zentral-
bankgesetz ab (MK 2023 Nr. 41).

Die sektoralen Sondersteuern für Branchen, aus denen aus-
ländische Unternehmen vom ungarischen Markt verdrängt
werden sollen, werden auch 2023 fortgeführt. RegVO 100/
2023. (III. 29.) Korm. „über die Änderung der RegVO 197/
2022. (VI. 4.) Korm. über die Extraprofitsteuern“ setzt bis auf
Weiteres einen Steuersatz von 2,8% des Jahresnettoerlöses
fest48. Auch diese RegVO beruht auf den Sondervollmachten
der Regierung imAusnahmezustand (MK 2023 Nr. 45).

Internationale Rechtsbeziehungen. Als vorletzter NATO-
Mitgliedstaat stimmte Ungarn dem NATO-Beitritt Finnlands
zu. Nur die Türkei ließ sich noch mehr Zeit, und die ungarische
Regierung setzte die Frage erst in dem Moment auf die Tages-
ordnung des Parlaments in Budapest, nachdem sie aus Ankara
grünes Licht erhalten hatte. Das finnische Beitrittsprotokoll
zum NATO-Vertrag wird in Ungarn durch Gesetz 2023:IV v.
28.3.2023 innerstaatlich verkündet (MK 2023 Nr. 44).

Europäische Integration. Die EU und ihre Mitgliedstaaten
schlossen am 14.12.2022 ein Rahmenübereinkommen über
Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Malaysia. Das ungari-
sche Parlament ratifizierte den Vertrag mit Gesetz 2023:II.
Den vergleichbaren Vertrag zwischen der EU und ihren Mit-
gliedstaaten einerseits und Thailand andererseits ratifizierte
Ungarn mit Gesetz 2023:III (beide v. 16.3.2023, in Folge
bekannt gemacht inMK 2023 Nr. 38).

Prof. Dr. Dr. h. c. Herbert Küpper

Rumänien

Verwaltungsrecht. Durch ein am 13.4.2023 in Kraft getrete-
nen Gesetz wurde eine Reihe von Änderungen am Verwal-
tungsgerichtsgesetz49 vorgenommen, die in erster Linie das
Verfahren zur Aussetzung der Vollstreckung eines Verwal-
tungsakts betreffen. Nach der Neuregelung gilt nun eine Frist
von 30 Tagen ab Kenntnisnahme von dem Verwaltungsakt,
innerhalb der gerichtlich die Aussetzung der Vollziehung be-
antragt werden kann. Innerhalb einer weiteren Frist von 60
Tagen ab der Antragstellung auf Aussetzung der Vollstreckung
muss zudem eine Klage auf Aufhebung des Verwaltungsakts
eingereicht werden, andernfalls wird der Antrag auf Ausset-
zung der Vollstreckung vom Gericht wegen mangelnden Inte-
resses abgewiesen (Gesetz Nr. 102/2023 zur Änderung und
Ergänzung des Gesetzes Nr. 50/1991 über die Baugenehmi-
gung, des Gesetzes Nr. 554/2004 über Verwaltungsstreitigkei-
ten und zur Ergänzung von Artikel 64 des Gesetzes Nr. 350/
2001 über Raumplanung und den Städtebau, M.Of. Nr. 322 v.
18. April 2023).

Das vorgenannte Gesetz bringt auch eine Reihe von Ände-
rungen im Baugenehmigungs- und Bauplanungsrecht. Diese
betreffen u. a. die Bekanntmachung von Baugenehmigungen,
die eine wirksame Information aller Beteiligten und sonstigen
interessierten Personen gewährleisten soll. Danach muss der
Inhaber der Baugenehmigung nach der Erteilung, aber vor
Beginn der Bauarbeiten, eine Reihe von Formalitäten erfüllen,
die diesem Zweck dienen sollen:

a) Eintragung der Baugenehmigung in das Grundbuch des betref-
fenden Gebäudes;
b) eine Reihe von Details zum Investitionsvorhaben sind in einer

weit verbreiteten lokalen oder überregionalen Zeitung zu veröffent-
lichen;
c) ein Baustellenschild muss an einer gut sichtbaren Stelle auf der

Baustelle angebracht werden.

Weiterhin wird die Genehmigungsbehörde verpflichtet, In-
formationen über die wichtigsten Bedingungen und Auflagen
des Vorhabens innerhalb von höchstens 30 Tagen nach Ertei-
lung der Baugenehmigung zu veröffentlichen. Zu diesen ge-
hört etwa der Prozentsatz der Landnutzung, der Landnutzungs-
koeffizient, die betroffenen Flächen sowie die Angabe, ob eine
Stellungnahme der zuständigen Behörden für den Schutz des
kulturellen Erbes oder der für den Schutz der Umwelt ange-
fordert bzw. eingeholt wurde. Darüber hinaus sieht das Gesetz
die Möglichkeit vor, dass die interessierte Öffentlichkeit und
die betroffenen sozialen Einrichtungen in den Räumlichkeiten
der Genehmigungsbehörde Informationen über die wichtigsten
Regelungen hinsichtlich der Ausführung des jeweiligen Pro-
jekts sowie alle relevanten und als öffentlich geltenden Doku-
mente einsehen können. Die zusätzlichen Maßnahmen zur
Gewährleistung der Öffentlichkeit wurden um die Regelung
besonderer Fristen ergänzt, innerhalb derer interessierte Par-
teien eine Klage auf Aufhebung der Baugenehmigung oder
Anträge auf Neben- oder Hauptintervention in solchen Streit-
fällen erheben können. Weiterhin führt das Gesetz im Bereich
der Stadtplanung eine besondere Verjährungsfrist von einem
Jahr ab der Genehmigung für Rechtsbehelfe gegen Entschei-

46) Gesetz 2006:XCVII „über die Berufskammern im Gesundheits-
wesen“, vom 29.11.2006, IOR-Chronik, WiRO 2007, S. 154.
47) Das entspricht etwa 53.000,- EUR.
48) Zu RegVO 197/2022. (VI. 4.) Korm. „über die Extraprofitsteuern“

s. IOR-Chronik, WiRO 2022, S. 287; zur Anhebung des Jahressteuersat-
zes für 2022 von 40 auf 95 Prozent kurz vor Jahresende durch RegVO
496/2022. (XII. 7.) Korm. v. 7.12.2022 s. IOR-Chronik, WiRO 2023,
S. 33.
49) Gesetz Nr. 554/2004 über das Verwaltungsstreitverfahren,

M.Of. Nr. 1154 v. 7.12.2004.
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dungen über die Genehmigung von Stadt- und Raumplanungs-
dokumenten durch die interessierten Parteien ein, und zwar
abweichend von der allgemeinen Frist von fünf Jahren ab der
Genehmigung, die im Gesetz über Raumordnung und Städte-
bau geregelt ist. Bei der Regelung dieser besonderen Fristen
bezieht sich das Gesetz ausdrücklich auf die betroffenen Per-
sonen und Einrichtungen. Für alle anderen Betroffenen gelten
daher weiterhin die allgemeinen Fristen für verwaltungsrecht-
liche Streitigkeiten (Gesetz Nr. 102/2023 zur Änderung und
Ergänzung des Gesetzes Nr. 50/1991 über die Baugenehmi-
gung, des Gesetzes Nr. 554/2004 über Verwaltungsstreitigkei-
ten und zur Ergänzung von Artikel 64 des Gesetzes Nr. 350/
2001 über Raumplanung und den Städtebau, M.Of. Nr. 322 v.
18. April 2023).

RA Axel Bormann

Bosnien und Herzegowina

Verwaltungsrecht. Das Gesetz über die Standardisierung
(Normung) in der Republik Srpska von 2002 wurde neu
gefasst. Unter einem Standard versteht das Gesetz eine von
einem anerkannten Normungsgremium einvernehmlich an-
genommene technische Spezifikation zur wiederholten oder
kontinuierlichen Verwendung, mit der die Konformität von
Produkten, Prozessen und Dienstleistungen nicht zwingend
vorgeschrieben ist. Eine internationale Norm ist eine Norm,
die von einem internationalen Normungsgremium angenom-
men wurde und eine europäische Norm ist eine Norm, die von
einem europäischen Normungsgremium angenommen wurde.
Eine harmonisierte Norm ist eine europäische Norm, die auf-
grund eines Ersuchens der EU-Kommission zur Anwendung
in der harmonisierten Gesetzgebung der EU angenommen
wurde. Internationale Normungsgremien sind etwa die Inter-
nationale Organisation für Normung (ISO) und die Interna-
tionale Elektrotechnische Kommission (IEC). Europäische
Normungsgremien sind u. a. das Europäische Komitee für
Normung (CEN) und das Europäische Komitee für Normung
auf dem Gebiet der Elektrotechnik (CENELEC). Die Nor-
mung ist eine Reihe koordinierter Aktivitäten zur Annahme
von Normen und den zugehörigen Dokumenten, die sich auf
bestehende oder mögliche Anforderungen in einem bestimm-
ten Bereich beziehen, um das optimale Organisationsniveau in
diesem Bereich zu erreichen. Die Subjekte der Normung in
der Republik Srpska sind das für Normungsangelegenheiten
zuständige Ministerium, der Rat für Normung von Bosnien
und Herzegowina und verschiedene Fachgremien für Nor-
mung der Republik Srpska und von Bosnien und Herzegowina
sowie andere interessierte Kreise aus der Republik Srpska (Sl.
glasnik 16/23).

In der Republik Srpska ist ein neues Gesetz über das unbe-
wegliche Vermögen, das für die Funktionsfähigkeit der öffent-
lichen Gewalt genutzt wird, ergangen. Es regelt das Eigentum
an dem unbeweglichen Vermögen, das als Mittel zur Aus-
übung und Durchsetzung öffentlicher Gewalt dient und das
seit der Unterzeichnung des Allgemeinen Rahmenabkommens
für den Frieden in Bosnien und Herzegowina (Dayton-Frie-
densabkommen) von Institutionen genutzt wird, die diese Ge-
walt ausüben und die in den Grundbüchern als Eigentümer
eingetragen sind. Subjekte der öffentlichen Gewalt in der
Republik Srpska sind die lokalen Selbstverwaltungseinheiten
(Gemeinden), öffentliche Unternehmen, öffentliche Institutio-
nen und andere öffentliche Dienste, die von der Republik
Srpska bzw. den Gemeinden errichtet wurden. Das Gesetz
regelt, dass die Eintragungen in die Grundbücher bezüglich

der genannten Immobilien, die von der gesetzlich vorgeschrie-
benen Institution verwaltet werden, nicht geändert werden, bis
ein Gesetz erlassen wird, durch die das Eigentum an diesem
unbeweglichen Vermögen geregelt wird. Dieses Gesetz wurde
erlassen, obwohl das Verfassungsgericht von Bosnien und
Herzegowina in seiner Sitzung vom 22.9.2022 feststellte, dass
die Republik Srpska nicht die verfassungsmäßige Kompetenz
hat, diese Rechtsmaterie zu regeln, da diese Materie in den
Kompetenzbereich des Gesamtstaats Bosnien und Herzegowi-
na fällt (Sl. glasnik 16/23).

Zivil- und Zivilprozessrecht. Das Familiengesetz von 2002
wurde neu gefasst und tritt am 1.9.2023 in Kraft. Die Neue-
rungen des Gesetzes betreffen vor allem den besseren Schutz
der Kinder, der dadurch erreicht wird, dass in allen Angele-
genheiten, die das Kind betreffen, alle Institutionen und Betei-
ligten verpflichtet sind, sich am Wohl des Kindes zu orientie-
ren und danach zu handeln. Der Begriff der außerehelichen
Gemeinschaft wurde so definiert, dass sie eine Lebensgemein-
schaft zwischen einem Mann und einer Frau (außereheliche
Partner) darstellt, zwischen denen kein Ehehindernis besteht
und die mindestens zwei Jahre gedauert hat, oder kürzer, wenn
in ihr ein Kind geboren wurde. Es wurde ein neues Institut der
Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge nach der Ehe-
scheidung eingeführt, sodass, wenn die Eltern keine Lebens-
gemeinschaft mehr bilden, die elterliche Sorge weiterhin ge-
meinsam ausgeübt werden kann. Voraussetzung ist, dass sie
eine Vereinbarung über die gemeinsame elterliche Sorge tref-
fen und das Gericht der Meinung ist, dass diese Vereinbarung
im besten Interesse des Kindes ist. Die Vorschrift, nach der
das Gericht einem Elternteil die elterliche Sorge wieder ein-
räumen kann, wurde dahingehend präzisiert, dass die elterli-
che Sorge nur dann wieder eingeräumt werden kann, wenn der
Grund für deren Entziehung weggefallen ist, außer in den
Fällen, in denen die elterliche Sorge wegen der Begehung
einer Straftat gegen die sexuelle Integrität des Kinds rechts-
kräftig festgestellt wurde. Die Altersgrenze für die Volladop-
tion eines Kinds wurde von fünf Jahren auf zehn Lebensjahre
angehoben, sodass Kinder bis zu diesem Alter volladoptiert
werden können. Mit dem Ziel eines besseren Schutzes adop-
tierter Personen, ist die Einrichtung eines einheitlichen per-
sönlichen Adoptionsregisters vorgesehen, das Daten über po-
tenzielle Adoptierende enthält, die als geeignet befunden wur-
den, ein Kind zu adoptieren (allgemeine Befähigung zur
Adoption) und über Kinder, die geeignet sind, adoptiert zu
werden. Die Regelung der Ausübung der elterlichen Sorge
und der Pflege der persönlichen Beziehungen wurde in die
Zuständigkeit der Gerichte übertragen, im Gegensatz zur bis-
herigen Regelung, wonach die Zuständigkeit allein bei den
Zentren für Sozialarbeit lag. Dem Kind wurde das Recht
eingeräumt, seine Meinung in einem Gerichtsverfahren oder
Verwaltungsverfahren darzulegen, wenn das Alter und die
Reife des Kinds dies zulassen. Es wurde ein neues Institut der
„antizipierten Erklärung“, die in der Form einer notariell be-
glaubigten Erklärung abgegeben werden kann, eingeführt,
durch die einer Person vor der Entziehung oder Beschränkung
ihrer Geschäftsfähigkeit die Gelegenheit gegeben wird, eine
Person zu bestimmen, die ihr Betreuer sein soll. Das Register
der antizipierten Erklärungen, in dem diese Erklärungen auf-
bewahrt werden sollen, wird in elektronischer Form bei den
Notarkammern geführt. Der Mindestbetrag für den Kindes-
unterhalt wurde dahingehend korrigiert, dass der Unterhalt in
einem festen Geldbetrag festgesetzt wird. Der gemäß den
Bestimmungen dieses Gesetzes festgesetzte Unterhaltsbetrag
darf jedoch nicht weniger als 15% des durchschnittlichen
Nettogehalts in der Republik Srpska für jede unterhaltsberech-
tigte Person betragen und nicht mehr als 50% des gesamten
monatlichen Einkommens des Unterhaltsverpflichteten für al-

80 WiRO · Heft 5/2023 IOR-Chronik



le Personen, die von ihm Unterhalt beanspruchen. Durch eine
Neuregelung wurde das „Recht auf ein Familienheim“ einge-
räumt, das darin besteht, dass ein Familienheim (Haus, Woh-
nung oder eine sonstige Wohneinheit) in dem die Eltern und
ihre minderjährigen oder adoptierten Kinder wohnen, durch
den Ehegatten während der Dauer der Ehe nicht veräußert
oder belastet werden kann, wenn dieses Familienheim Teil des
gemeinsamen ehelichen Vermögens ist, ohne dass der andere
Ehegatte in einer notariell beglaubigten Form zustimmt. Das
Vermögen der Ehegatten wurde präzisiert und dahingehend
definiert, dass das Vermögen, das ein Ehegatte im Zeitpunkt
der Eheschließung hat, sein gesondertes Vermögen bleibt und
dass das Vermögen, das ein Ehegatte nach der Eheschließung
durch die Teilung des gemeinsamen Vermögens erlangt, sein
gesondertes Vermögen wird. Eine weitere Neuerung besteht
darin, dass die Tatsache des Abschlusses eines Ehevertrags in
das Grundbuch eingetragen wird und bei der Notarkammer
ein Register der Eheverträge geführt wird. In das Grundbuch
werden auch alle Rechte an dem Grundstück eingetragen, die
sich aus dem Ehevertrag ergeben (Sl. glasnik 17/23).

RA Tomislav Pintarić

Albanien

Verwaltungsrecht. Änderungen des Straßengesetzbuchs von
199850 sehen u. a. die Erhöhung derHöchstgeschwindigkeit auf
Autobahnen von bisher 110 auf 130 km/h vor, sowie die Über-
prüfung der Fahrerlaubnis für Personen über 65 Jahre im 3-
Jahres-Turnus und ein spezielles Sicherheits- und Rückhalte-
system fürKinder unter drei Jahren in PKWs (FZ2023, 6644).

Das neueGesetz zurFörderung derNutzung vonEnergie aus
erneuerbaren Quellen stützt sich auf die gleichnamige EU-RL
2018/200151 und sieht u. a. bis 2030 einen Anteil von 54,4% an
erneuerbarer Energie vor, sowie Regelungen für eine kosten-
wirksame und marktbasierte finanzielle Unterstützung für
Elektrizität aus erneuerbaren Quellen, Maßnahmen für
den Schutz von Förderregelungen und für die Vereinfachung
der Verwaltungsverfahren für Projekte im Bereich der erneuer-
baren Energien. Ferner enthält es Bestimmungen, die es den
Verbrauchern ermöglichen, ihren eigenen Strom zu erzeugen,
einzeln oder als Teil von Erneuerbare-Energie-Gemeinschaf-
ten, ohne übermäßige Einschränkungen, sowie Sonderregelun-
gen zurBioenergie.DasgleichnamigeGesetz von201752wurde
aufgehoben (FZ2023, 7077).

Das Gesetz über das Imkereiwesen orientiert sich an der EU-
Honig-RL 2001/11053 und der VO 1308/201354 über landwirt-
schaftliche Erzeugnisse und regelt u. a. den Beruf des Imkers,
die Standorterfordernisse für Bienenstöcke, die Qualitätsstan-
dards für Honig und Imkereierzeugnisse, die Bienenzucht und
den Bienenschutz sowie Etikettierung der Produkte und ihren
Handel (FZ2023, 6635).

Finanzrecht. Das Einkommenssteuergesetz von 199855 wurde
aufgehoben und durch ein gleichnamiges neues Gesetz ersetzt,
das – unter Berücksichtigung der EU-Fusions-RL 2009/13356
und der Anti-Steuervermeidungs-RL 2016/116457 – einen um-
fassenden Katalog von zu versteuernden Einkünften enthält,
und zwar nicht nur aus Arbeitslohn und Geschäftsgewinnen,
sondern auch aus Immobiliarvermögen und – nunmehr wieder
– aus Erbschaft und Schenkung und privaten Renten. Gewinn-
und Quellenbesteuerung ist ein eigenes Kapitel gewidmet, das
an die FusionsRL anknüpft. Die wiedereingeführte Erbschafts-
und Schenkungssteuer mit hohen Freibeträgen enthält groß-

zügigeAusnahmeregelungen, daErben ersten und zweitenGra-
des genauso steuerbefreit sind wie Erbschaften und Schenkun-
gen zwischen Geschwistern. Weitere Bestimmungen befassen
sich mit den Erfordernissen der Steuererklärung und der Be-
rechnungsgrundlage für dieBesteuerung,wobei die demGesetz
beigefügte Steuertabelle bei der Lohnsteuer einen Freibetrag
von 50.000 Lek/mtl. vorsieht (ca. 400 EUR). Das Gesetz tritt
zum 1.1.2024 in Kraft, allerdings mit weitreichenden Über-
gangsbestimmungen bis 2029 (FZ2023, 8219).

Wirtschaftsrecht. DasGesetz über denHandelmit bestimmten
Gütern, die zurVollstreckungder Todesstrafe, zuFolter oder zu
anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe verwendet werden könnten folgt weit-
gehend der entsprechenden VO (EU) 2019/12558 und sieht u. a.
Verbote für Ex- und Import, Transit undWerbung von solchen
Waren, ein engmaschiges staatlichesKontrollsystem, aber auch
Ausnahmenvor, die genau definiert sind (FZ2023, 7107).

Straf- und Strafprozessrecht. Zum verstärkten Kampf gegen
die Kriminalität hat der Ministerrat RLen vorgelegt, die neben
den vorgesehenen Maßnahmen umfangreiche statistische Da-
ten zur Kriminalitätsentwicklung der letzten Jahre enthalten
sowie aktuelle Berichte der EU und der USA zur Menschen-
rechtslage inAlbanien integriert (FZ2023, 7810).

Justizwesen.MitBeschluss desObersten Justizrats wurden die
neueGerichtsstruktur und die jeweiligenGerichtssprengel end-
gültig festgelegt. Künftig gibt es in der ordentlichen Justiz nur
noch 13 Eingangsgerichte und ein Berufungsgericht, des Wei-
teren zwei Verwaltungsgerichte nebst einer Berufungsinstanz
und ein Gericht für Korruption und organisierter Kriminalität
mit eigenem Berufungsgericht; der Oberste Gerichtshof ist Re-
visionsinstanz (FZ2023, 6174 u. 6191).

Internationale Rechtsbeziehungen. Mit den Arabischen
Emiraten wurde ein Visa-Abkommen geschlossen (FZ 2023,
4775). Ratifiziert wurden Abkommen mit Nordmazedonien
über die Errichtung einer Sicherheits-Taskforce (FZ 2023,
6647) und zur Überwachung des Luftraums über dem Ohrid-
See (FZ2023, 6651).

Europäische Integration. Der Ministerrat hat zur Unterstüt-
zung der Beitrittsverhandlungen zur EU einen Integrationsplan
für die Jahre 2023 bis 2025 beschlossen (FZ2023, 3427).

Wolfgang Stoppel, Wiesbaden

50) Vgl. IOR-Chronik, WiRO 1999, S. 194.
51) RL (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rats v.

11.12.2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren
Quellen (Neufassung).
52) Vgl. IOR-Chronik, WiRO 2017, S. 159.
53) RL 2001/110/EG des Rats v. 20.12.2001 über Honig.
54) VO (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des

Rats v. 17.12.2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der VOen (EWG)
Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/
2007.
55) Vgl. IOR-Chronik, WiRO 1999, S. 196.
56) RL 2009/133/EG des Rats v. 19.10.2009 über das gemeinsame

Steuersystem für Fusionen, Spaltungen, Abspaltungen, die Einbringung
von Unternehmensteilen und den Austausch von Anteilen, die Gesell-
schaften verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, sowie für die Ver-
legung des Sitzes einer Europäischen Gesellschaft oder einer Europä-
ischen Genossenschaft von einem Mitgliedstaat in einen anderen Mit-
gliedstaat.
57) RL (EU) 2016/1164 des Rats v. 12.7.2016 mit Vorschriften zur

Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Aus-
wirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts.
58) VO (EU) 2019/125 des Europäischen Parlaments und des Rats v.

16.1.2019 über den Handel mit bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung
der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet werden könnten.
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